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14.35 

Abgeordneter Christian Ries (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Werter Herr Bun-

desminister! Hohes Haus! Der Konsumentenschutz fristet in Österreich meiner 

Meinung nach immer noch ein stiefmütterliches Dasein, und obwohl wir mit dem VKI 

einen kompetenten Partner an unserer Seite haben, ist es von Jahr zu Jahr immer 

wieder schwierig, ein ordentliches Budget aufzustellen.  

Herr Bundesminister, beim gemeinsamen Antrag von FPÖ und SPÖ zur Fixierung 

einer gesetzlichen Dauerfinanzierung des VKI hätten wir uns schon Ihre Unterstützung 

erwartet. Aber reden wir nicht von Altpapier, reden wir von angewandtem oder nicht 

angewandtem Konsumentenschutz.  

In Sachen der Stopp-Corona-App hätte sich die Bevölkerung aus Ihrem Hause auch 

mehr Informationen erwartet. Meiner Meinung nach hätten Sie sich kritisch zu den 

ÖVP-Plänen äußern müssen, durch die eine Zwangsbeglückung mit dieser App im 

Raum stand. (Bundesminister Anschober: Gibt es die jetzt noch?) 

Unter anderen ist Präsident Sobotka wie Frau Mei-Pochtler da auf der völlig falschen 

Spur unterwegs gewesen, denn es kann und darf nicht sein, dass es eine Verpflichtung 

gibt, ein Ortungssystem auf sein Handy laden zu lassen, auch in einer Krise nicht. Wir 

wissen aus Australien, wo immerhin sechs Millionen Menschen – und das lässt sich mit 

Österreich insofern vergleichen, als circa 6,5 Millionen Österreicher ein Smartphone in 

Nutzung haben – diese App installiert haben, dass diese App nicht einmal annähernd 

hielt, was sie versprach. Laut der Zeitschrift „Der Spiegel“ war die App in genau einem 

Fall erfolgreich.  

Die gespeicherte Datenmenge steht also in keinem Verhältnis zum Erfolg, und in Wirk-

lichkeit lohnt es sich nicht einmal, weiter darüber zu diskutieren; aber genau diese Dis-

kussion hätten Sie mit Information beenden können. (Bundesminister Anschober: 

Kommt schon!) 

Herr Bundesminister, Sie hätten in einer weiteren Angelegenheit tätig werden müssen, 

und zwar im Zusammenhang mit der Preistreiberei anlässlich der Coronakrise. 

Anfänglich war eine gewisse Panik da, und plötzlich kosteten Masken, die je nach 

Schutzgrad zwischen 3 und 10 Euro kosten, ein Vielfaches. Handdesinfektionsmittel 

wurden teilweise wie flüssiges Gold gehandelt. Schaut man jetzt nach, sieht man: 

1 Liter kostet circa 10 Euro, in Friedenszeiten. Es wurde sogar Toilettenpapier zum 

Zielobjekt des Wuchers, und in Deutschland wurden Preissteigerungen bei 

Lebensmitteln beobachtet.  



Nationalrat, XXVII. GP 26. Mai 2020 32. Sitzung / 2 

 

Version vom 05. Oktober 2020, 13:26 nach § 52(2) GOG autorisiert 

In vielen Fällen, die vermutlich auch viele Abgeordnete hier im Haus mitbekommen ha-

ben, wäre es angebracht gewesen, vonseiten des Konsumentenschutzes systematisch 

gegen diesen Sachwucher vorzugehen, denn es wurde zweifelsfrei mehrfach versucht, 

gewerbsmäßig und die Zwangslage vieler Bürger ausnützend, Waren anzubieten, 

deren Wert in keinem Verhältnis zum Preis stand.  

Daher bringe ich folgenden Antrag ein: 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Preismonitoring 

und Inflationsstopp in COVID-19-Zeiten“  

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzu-

leiten, die Regelungen für ein Maßnahmenpaket zu einem Preismonitoring und einem 

Inflationsstopp in COVID-19-Zeiten beinhaltet: 

1. Schaffung eines COVID-19-Warenkorbs, der die Preise für Waren und Dienstleistun-

gen wie etwa Lebensmittelpreise, Hygieneartikelpreise, Mietpreise, Heizkostenpreise, 

Spritpreise, Fahrtkostenpreise im öffentlichen Verkehr usw. beinhaltet. 

2. Bereitstellung der Daten zur Schaffung des COVID-19-Warenkorbs durch die 

Statistik Austria. 

3. Schaffung eines COVID-19-Preisbandes, das beim Abweichen einzelner 

Endverbraucherpreise, d.h. mehr als zehn Prozent, beim zuständigen 

Konsumentenschutzminister eine Informationspflicht an den zuständigen 

Konsumentenschutzausschuss des Nationalrats auslöst. 

4. Schaffung eines beschlussmäßigen Beauftragungsmechanismus durch den 

zuständigen Konsumentenschutzausschuss gegenüber dem zuständigen 

Konsumentenschutzminister, die Erlassung eines Preisstopps für einzelne Waren und 

Dienstleistungen mit einer Befristung von 30, 60, 90 bzw. 120 Tagen je nach Anlassfall 

vorzunehmen. 

***** 

Meine Damen und Herren, verhindern Sie mit Ihrer Zustimmung die Preistreiberei in 

Krisenzeiten! – Danke. (Beifall bei der FPÖ.) 

14.40 
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Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut: 

Entschließungsantrag 

der Abg. Peter Wurm, Dr. Dagmar Belakowitsch, Christian Ries 

und weiterer Abgeordneter 

betreffend Preismonitoring und Inflationsstopp in COVID-19-Zeiten 

eingebracht im Zuge der Debatte zu Top 7: Bericht des Budgetausschusses über die 

Regierungsvorlage (55 d.B.): Bundesgesetz über die Bewilligung des Bundesvor-

anschlages für das Jahr 2020 (Bundesfinanzgesetz 2020-BFG 2020) samt Beila-

gen (183 d.B.) –UG 21 (Konsumentenschutz) in der 32.Sitzung des Nationalrates am 

28. Mai 2020 

Die COVID-19-Krise hat zu einer nachhaltigen Störung der österreichischen Wirtschaft 

geführt. Die COVID-19-Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung haben zur 

Folge, dass 1,3 Millionen Arbeitnehmer sich mit Ende Mai 2020 in Kurzarbeit befinden, 

weit mehr als eine halbe Million Arbeitnehmer beim Arbeitsmarktservice als arbeitslos 

gemeldet sind und hunderttausende kleine und mittlere Unternehmer in ihrer Existenz 

massiv bedroht sind. 

Zu den COVID-19-Maßnahmen und ihren Resultaten für Wirtschaft und Inflationsent-

wicklung schreibt die Österreichische Nationalbank (OENB) in ihrer Quartalsanalyse 

auszugsweise: 

Zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie wurden in Österreich – wie auch in 

anderen Ländern – Maßnahmen gesetzt, die das öffentliche und private Leben stark 

einschränken: Ausgangsbeschränkungen, Absagen von Großveranstaltungen, das 

Schließen von Geschäften, Dienstleistungsunternehmen (Bars, Restaurants, 

Handelsbetrieben, Museen, Theater) und Produktionsbetrieben (z. B. Magna Steyr, 

Teile der Voestalpine) bis hin zur Quarantäne ganzer Regionen. (OeNB) 

Gleichzeitige Nachfrage- und Angebotsschocks beeinflussen Inflation in unterschiedli-

che Richtungen 

Der private Konsum wird auf das Notwendigste eingeschränkt, weshalb in vielen Bran-

chen die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen deutlich zurückgeht. Am stärks-

ten betroffen sind Tourismus, Freizeit, Gastronomie, Teile des Handels (z. B. Beklei-

dung, Einrichtungsgegenstände, Elektronikgeräte), Verkehr, das Bildungswesen sowie 

andere Waren und Dienstleistungen (z. B. Friseurdienstleistungen). Diese Waren und 

Dienstleistungen belaufen sich auf rund 64 % des österreichischen HVPI-Warenkorbs 



Nationalrat, XXVII. GP 26. Mai 2020 32. Sitzung / 4 

 

Version vom 05. Oktober 2020, 13:26 nach § 52(2) GOG autorisiert 

(Tabelle K1). Von den Nachfragerückgängen nicht betroffen sind Nahrungsmittel ein-

schließlich Tabak und Alkohol, Wohnung, Wasser und Energie, Post und 

Telekommunikation sowie das Gesundheitswesen, die zusammengenommen rund 36 

% des HVPI-Warenkorbs ausmachen. In einigen dieser Bereiche (Gesundheitswesen, 

Telekommunikation und Nahrungsmittel) ist mit einer verstärkten Nachfrage zu 

rechnen, die unter Umständen an die Kapazitätsgrenze oder sogar darüber hinaus 

gehen kann. Preise für pharmazeutische Erzeugnisse, Medikamente oder Preise 

mancher Nahrungsmittel könnten als Konsequenz der Maßnahmen zur Eindämmung 

des Coronavirus steigen. Insgesamt dürften die beschriebenen Nachfrageeffekt die 

Inflationsentwicklung jedoch dämpfen. (OeNB) 

Neben den Nachfragerückgängen resultieren die Maßnahmen zur Bekämpfung der Vi-

rusausbreitung in Angebotsausfällen. Arbeitsfreisetzungen und steigende Krankenstän-

de im In-und Ausland führen in der Warenproduktion zu Einschränkungen. Diese Aus-

fälle können mit Dauer der Pandemie und der Erkrankungsrate rasch ansteigen. Da-

durch werden heimische und globale Wertschöpfungsketten empfindlich gestört, 

sodass das Angebot mancher Waren knapp werden kann. Diese 

Produktionseinschränkungen können in den betroffenen Branchen preistreibend 

wirken. (OeNB) 

Schwierige Inflationsmessung aufgrund fehlender Preise und eines während der COVID-19-

Krise unzutreffenden Warenkorbs 

Die beschriebenen Maßnahmen, vor allem die angeordneten Geschäfts- und Betriebs-

schließungen, haben aber auch Auswirkungen auf die Inflationsmessung. Viele der 

üblicherweise lokal, in Geschäften in verschiedenen Städten in Österreich gemessenen 

Preise werden aufgrund der geschlossenen Geschäfte nicht mehr erhebbar sein. Dies 

kann, wie ausgeführt, bis zu zwei Drittel des gesamten Warenkorbs betreffen. Laut 

Handbuch zur Erstellung des HVPI2 werden vorübergehend nicht verfügbare Produkte 

in der Preiserhebung bis zu zwei Monate lang mit dem letzten erhobenen Preis dieser 

Produkte fortgeschrieben. Dies würde bedeuten, dass in den ersten beiden Monaten 

nach den Geschäftsschließungen bei den betroffenen Produkten weder ein 

preistreibender noch -dämpfender Effekt abgebildet wird.3 Wenn das Produkt im dritten 

Monat nach wie vor nicht verfügbar ist, müsste es laut Handbuch durch ein anderes, 

vergleichbares Produkt ersetzt werden. Wenn aber auch letzteres nicht verfügbar ist, 

muss der Preis geschätzt bzw. imputiert werden. Dies würde frühestens in der 

Inflationserhebung im Mai 2020 schlagend werden. Da es eine vergleichbare Situation 

nach dem 2. Weltkrieg noch nicht gab, ist aus heutiger Sicht unklar, wie die 
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erhebenden Statistik-Institute auf diese Situation reagieren werden und wie sie 

zahlreiche fehlende Preisbeobachtungen imputieren werden. (OeNB) 

Denkbar ist beispielsweise, dass verstärkt Online-Preise für die fehlenden lokalen 

Preisbeobachtungen herangezogen werden. Dies kann aber auch nur ein Teil der 

Lösung sein, denn viele der betroffenen Produkte und Dienstleistungen, beispielsweise 

personenbezogene Dienstleistungen wie Friseur, Bewirtungsdienstleistungen (mit 

Ausnahme von Lieferservice), werden nicht online angeboten. Ein weiteres Problem 

der Inflationsmessung in den kommenden Monaten ergibt sich aus der Verschiebung 

des Konsums von Dienstleistungen und langlebigen Konsumgütern zu Nahrungsmitteln 

und Drogerie- sowie Gesundheitsprodukten. Dies bedeutet, dass der bestehende 

Verbraucherpreis-Warenkorb, der auf den Konsumgewohnheiten in der Vergangenheit 

beruht, die erzwungene Substitution innerhalb des Konsums nicht abbildet. Teilweise 

Abhilfe könnte auch hier die stärkere Einbindung des Online-Handels bieten, aber dies 

wird nicht ausreichen, um der Veränderung der Konsumstruktur gerecht zu werden. 

Aus diesen beiden Gründen – Preisimputationen auf breiter Basis und unzutreffender 

Warenkorb – wird die Inflationsmessung in den nächsten Monaten (und 

möglicherweise darüber hinaus) mit größter Unsicherheit behaftet sein. (OeNB) 

Die weitreichenden staatlichen Maßnahmen zur Verringerung der Sozialkontakte, 

insbesondere die angeordneten Geschäftsschließungen und die Beschränkungen des 

Freizeitverhaltens sowie im Verkehr, bewirken einen massiven Konsumeinbruch, der 

sich dämpfend auf Konsumgüter- und Dienstleistungspreise auswirken könnte. In 

wenigen Bereichen, wie beispielsweise im Nahrungsmittelhandel und bei 

Gesundheitsprodukten, ist ein Anstieg der Nachfrage denkbar. Der Nettoeffekt auf die 

Teuerung ist derzeit kaum abzuschätzen. (OeNB) 

In diesem Zusammenhang könnten überfallsartig Teuerungssprünge kommen und gro-

ße Teile der Bevölkerung, die durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder eine schwindende 

Existenzgrundlage ohnehin bereits unter Druck geraten sind, weiter in eine soziale Not-

lage bringen. 

Ein staatliches Preismonitoring und damit ein Inflationsstopp muss daher insbesondere 

zum Schutz von Konsumenten eingeführt werden. Damit gilt es zu verhindern, dass 

Preiserhöhungen und eine entsprechende Inflation diese Gruppen, die bedingt durch 

COVID-19-Maßnahmen mit fehlendem Teuerungsausgleich bei Lohnanpassungen, 

Lohn- und Gehaltsreduktionen durch Kurzarbeit oder Einkommenseinbußen in Folge 

von Arbeits- und Beschäftigungslosigkeit besonders benachteiligt und damit in soziale 

Existenzbedrohung gebracht werden. 
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Es soll daher ein Preismonitoring angeführt werden, angelehnt an die Lohn- und Preis-

kommission (1957-1994), aber in einer modernen Art und Weise. Das heißt, der Aus-

schuss Konsumentenschutz hat hier eine politische Agenda und die Sozialpartner ar-

beiten auf Expertenebene mit. 

Grund für eine solche Maßnahmen ist, dass COVID-19-Maßnahmen zu 

Marktverzerrungen führen können, die zu Lasten von Arbeitnehmer und Konsumenten 

gehen. Aber auch Produzenten können Opfer sein, wenn etwa einige wenige 

Handelsunternehmen die Preise bestimmen. Wenn sie etwa der Landwirtschaft wenig 

für ein Produkt bezahlen, aber als Monopolisten oder Oligopolisten die Macht haben, 

den Konsumenten hohe Endverbraucherpreise zu diktieren. 

Es braucht daher einen Maßnahmenmix, um einen Inflations- bzw. Teuerungsstopp zu 

gewährleisten. Das heißt, Maßnahmen des Staates, beschlossen vom Ausschuss für 

Konsumentenschutz, bei denen die Preise für ausgewählten Güter in einem 

bestimmten Zeitraum behördlich festgelegt und nicht erhöht werden dürfen. 

Im Focus dieser Maßnahmen soll ein abzubildender COVID-19-Warenkorb sein, der 

die Preise für Waren und Dienstleistungen, wie etwa Lebensmittelpreise, 

Hygieneartikelpreise, Mietpreise, Heizkostenpreise, Spritpreise, Fahrtkostenpreise im 

öffentlichen Verkehr usw. beinhaltet. 

Die abzubildenden Daten für den COVID-19-Warenkorb liefert die Statistik Austria ein-

mal pro Monat. 

Ergeben sich hier deutliche Abweichen bei einzelnen Endverbraucherpreisen, das 

heißt mehr als zehn Prozent bei einzelnen Waren und Dienstleistungen, dann hat der 

zuständige Konsumentenschutzminister den Konsumentenschutzausschuss des 

Nationalrats damit zu befassen. 

Der Konsumentenschutzausschuss des Nationalrats hat dann entsprechende Be-

schlüsse zu fassen, um den Konsumentenschutzminister mit der Erlassung eines 

Preisstopps zu beauftragen. 

Als Varianten für diesen zu beschließenden Preisstopp soll eine Befristung von 30, 60, 

90 bzw. 120 Tagen je nach Anlassfall möglich sein. 

Im Zeitraum des befristeten Preisstopps sollen COVID-19-Maßnahmen, die in 

Österreich aber auch im Verhältnis zu anderen relevanten Handels- und 

Wirtschaftspartnern zur Inflation geführt haben, nach Maßgabe ausgesetzt bzw. 

gänzlich abgeschafft werden. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 
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Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage 

zuzuleiten, die Regelungen für ein Maßnahmenpaket zu einem Preismonitoring und 

einem Inflationsstopp in COVID-19-Zeiten beinhaltet: 

• Schaffung eines COVID-19-Warenkorbs, der die Preise für Waren und 

Dienstleistungen wie etwa Lebensmittelpreise, Hygieneartikelpreise, Mietpreise, 

Heizkostenpreise, Spritpreise, Fahrtkostenpreise im öffentlichen Verkehr usw. 

beinhaltet. 

• Bereitstellung der Daten zur Schaffung des COVID-19-Warenkorbs durch die 

Statistik Austria. 

• Schaffung eines COVID-19-Preisbandes, das beim Abweichen einzelner 

Endverbraucherpreise, d.h. mehr als zehn Prozent, beim zuständigen 

Konsumentenschutzminister eine Informationspflicht an den zuständigen 

Konsumentenschutzausschuss des Nationalrats auslöst. 

• Schaffung eines beschlussmäßigen Beauftragungsmechanismus durch den zu-

ständigen Konsumentenschutzausschuss gegenüber dem zuständigen Konsu-

mentenschutzminister, die Erlassung eines Preisstopps für einzelne Waren und 

Dienstleistungen mit einer Befristung von 30, 60, 90 bzw. 120 Tagen je nach 

Anlassfall vorzunehmen.“ 

***** 

Präsident Ing. Norbert Hofer: Herr Abgeordneter, darf ich Sie fragen: Sind auf Ihrem 

Exemplar Punkte als Aufzählungszeichen oder steht da 1., 2., 3., 4.? (Zwischenruf des 

Abg. Ries.) – Alles klar, dann haben wir denselben Antrag.  

Der Antrag ist ausreichend unterstützt, ordnungsgemäß eingebracht und steht somit 

mit in Verhandlung.  

Zu einer Stellungnahme hat sich Herr Bundesminister Rudolf Anschober zu Wort ge-

meldet. – Bitte, Herr Bundesminister. 

 


